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Insbesondere bei Versicherungszweigen, in denen die Wert-/Schadenermittlung regel-

mäßig mit Schwierigkeiten bzw einem hohen Aufwand verbunden ist, wie etwa bei der 

Betriebsunterbrechungsversicherung, kann sich die Vereinbarung einer vorab definier-
ten pauschalen Entschädigungsleistung sinnvoll erweisen. Anders als nach deutschem 

Recht, sind hierbei in Österreich jedoch die Grenzen des versicherungsrechtlichen Berei-

cherungsverbots beachtlich.

VERSICHERUNGSRECHTLICHES  
BEREICHERUNGSVERBOT 

Im Bereich der Schadenversicherung gilt nach öster-
reichischem Recht grundsätzlich das versicherungs-
rechtliche Bereicherungsverbot, wonach ein Versi-
cherungsnehmer durch die Leistung des Versicherers 
nicht bessergestellt werden soll, als er ohne den Ver-
sicherungsfall stünde. Dieser Grundsatz wird höchst-
gerichtlich aus den §§ 1 Abs 1 Satz 1 iVm 55 VersVG 
abgeleitet.1 Dogmatisch begründet wird das versiche-
rungsrechtliche Bereicherungsverbot im Wesentlichen 
mit der Freihaltung des Versicherungsvertrages von 
Wettelementen, der Verminderung des subjektiven Ri-
sikos zur Herbeiführung des Versicherungsfalles sowie 
der unterbleibenden Finanzierung wirtschaftlich sinnlo-
ser Leistungen durch den Versicherungsnehmer.2

Im Gegensatz zur österreichischen Rechtslage wurde 
das versicherungsrechtliche Bereicherungsverbot in 
Deutschland durch den BGH bereits vor Inkrafttreten 
des VVG 2008 unter Verweis auf den Wortlaut des § 1 
Satz 1 VVG a.F. und die Vertragsautonomie abgelehnt.3 
Auch der deutsche Gesetzgeber hat sich im Zuge der 
VVG-Reform 2008 ausdrücklich gegen das versiche-
rungsrechtliche Bereicherungsverbot ausgesprochen.4

TAXENVEREINBARUNG ALS NORMIERTE  
AUSNAHME

Das österreichische Versicherungsrecht sieht jedoch 
auch Ausnahmen von obenstehendem Grundsatz vor. 
Gemäß § 57 VersVG können Versicherer und Versiche-
rungsnehmer eine fixe Taxe (einen Pauschalbetrag) ver-
einbaren, durch die der eigentliche Versicherungswert 
auch nach Eintritt des Versicherungsfalles verbindlich 
festgelegt wird.5 Im Versicherungsfall kann die zuvor 
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bestimmte Taxe den tatsächlichen Schaden daher 
übersteigen und zu einer vom Gesetzgeber in gewis-
sem Umfang tolerierten Bereicherung des Versiche-
rungsnehmers führen.6

Die Festlegung einer Taxe bewirkt im Versicherungsfall 
eine wesentliche Beweiserleichterung zugunsten des 
Versicherungsnehmers, denn dieser hat bei Vorliegen 
einer Taxenvereinbarung nicht die Höhe des tatsäch-
lich entstandenen Schadens nachzuweisen und zudem 
werden Streitigkeiten über die Höhe des Anspruchs 
vermieden. Auch der Versicherer kann sich hier bei-
spielsweise die komplexe Nachberechnung bei Be-
triebsunterbrechungsschäden ersparen.7
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GRENZEN DER TAXENVEREINBARUNG UND 
RECHTSFOLGEN

Der Durchbrechung des Bereicherungsverbots durch 
die Festlegung einer Taxe werden insofern Schranken 
gesetzt, als sich der Versicherer gemäß § 57 Satz 2 
VersVG darauf berufen kann, dass die Taxe den Ersatz-
wert zum Zeitpunkt des Versicherungsfalles erheblich 
übersteigt. Eine erhebliche Überschreitung wird von der 
Rsp im Regelfall dann angenommen, wenn die Taxe 
den Ersatzwert um mehr als 10% übersteigt, wobei auf 
eine Einzelfallabwägung abzustellen ist.8

Die Behauptungs- und Beweislast für eine erheblich 
überhöhte Taxe liegt beim Versicherer. Bis zur Erhebung 
von Einwendungen ist somit von der Richtigkeit der 
getroffenen Taxenvereinbarung auszugehen. Wird der 
Einwand erhoben und liegt eine erhebliche Überschrei-
tung vor, ist die Taxenvereinbarung gänzlich unbeacht-
lich und leben die Auskunfts- und Belegobliegenheiten 
des Versicherungsnehmers wieder auf. Der Versicherer 
wäre dann lediglich verpflichtet, den konkret eingetrete-
nen Schaden zu ersetzen.9

Wenngleich § 57 VersVG zwar ex lege keine zwingende 
Bestimmung ist, misst die Rsp der Einschränkung des 
Satz 2 insofern einen zwingenden Charakter bei, als 
Vereinbarungen, wonach die Taxe absolut unanfecht-
bar ist oder der Versicherer auf jeden Nachweis ver-
zichtet, unwirksam sind.10 Hierdurch kommt auch ein 
gewisser Wertungsgrundsatz des Bereicherungsverbo-
tes zum Ausdruck.

ANTEILIGE ENTSCHÄDIGUNG BEI  
TEILSCHÄDEN?

Ein besonderes Problem besteht bei Teilschäden, bei-
spielsweise bei bloß teilweiser Betriebsunterbrechung, 
wenn weiterhin ein Deckungsbeitrag in geringem Um-
fang erwirtschaftet werden kann. In derart gelagerten 
Fällen geht die Rsp davon aus, dass die angestrebte 
Beweiserleichterung durch Auszahlung der vereinbar-
ten Taxe im Totalschadensfall die Durchbrechung des 
Bereicherungsverbotes nicht rechtfertigt und daher der 
tatsächliche Schaden zu ermitteln und ersetzen ist.11

Auch ein anteiliger Ersatz im Verhältnis des Teilscha-
dens zum entsprechenden Anteil der Taxe wird vom 
OGH mit der Begründung abgelehnt, dass in diesem 
Zusammenhang erst recht der konkrete Schaden und 
dessen Anteil am wahren Versicherungswert ermittelt 
werden müsste. Sämtliche durch die Taxenvereinba-
rung bezweckten Beweiserleichterungen würden somit 
wegfallen.12

Um solchen Fällen vorzubeugen, können für Teilschä-
den jedoch spezielle Taxen, etwa in Form von abge-
stuften Fixbeträgen oder Prozentsätzen der Grundtaxe, 
vereinbart werden.13
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FAZIT

Wenngleich die Vereinbarung einer pauschalen Ta-
gessatzentschädigung im Bereich von Betriebsunter-
brechungsversicherungen durchaus Vorteile bietet 
und in der Praxis auch im Rahmen der Betriebsunter-
brechungsversicherung für freiberuflich Tätige (BUFT) 
oftmals zu finden ist, ist die Ausgestaltung für komple-
xere Versicherungslösungen mit erheblichen Hürden 
verbunden. Hinsichtlich möglicher Szenarien mit Teil-
schäden (etwa Versicherungsfälle, bei denen nur einige 
Standorte bzw Gesellschaften eines Konzerns betrof-
fen sind) ist es ratsam, entsprechende Vorkehrungen im 
Rahmen der Vertragsgestaltung zu treffen.


